
 Heilsbronner Stipendienfonds 

Wie groß sind meine Chancen auf das Stipendium? 

Eine Schnelleinschätzung 

Ihre Chancen auf ein Stipendium können Sie hier vorab prüfen. Nur wenn Sie alle Kriterien erfüllen und 
belegen können, macht es Sinn den Antrag zu stellen. 

 im ehemaligen Fürstentum Ansbach beheimatet (I) 

Sie müssen in einem der Ortsteile aufgewachsen sein, die die Satzung des Stipendienfonds 
nennt, um als dort beheimatet zu gelten. Hier die Liste der Ortsteile: 
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufgaben/40027/40077/stipendienstiftung/index.html  

Nachweis:  

Lebenslauf mit Darlegung über 
Wohnsitze und Beheimatung 

 im ehemaligen Fürstentum Ansbach beheimatet (II) 

Sie müssen zu Ihrem Heimatort noch immer einen Bezug haben, um als dort beheimatet zu 
gelten. 

Nachweis: 

Erklärung über bestehende 
Bezüge zum Heimatort und 
Nachweis über Vereinszuge-
hörigkeit, Mitgliedschaften oder 
Engagement am Heimatort  

 studierend an einer deutschen Hochschule 

Sie müssen an einer deutschen (Fach-)Hochschule oder Universität immatrikuliert sein. 

Nachweis: 

Immatrikulationsbescheinigung 

 würdig 

Sie sollten sich ehrenamtlich oder in anderer Weise gesellschaftlich engagieren.  

Nachweis: 

Belege für Engagement 

 bedürftig 

Betrachtet wird das Einkommen Ihres Familienhaushalts. Die Summe der monatlichen Brutto-
Einkünfte aller Haushaltszugehörigen darf nicht höher sein als das Vierfache aus der Summe 
der Sozialhilfe-Regelsätze (Alleinstehende: 446 €, Eltern: jeweils 401 €, Volljährige 357 €, 14- 
bis 17-Jährige 373 €, 6- bis 13-Jährige 309 €, 0- bis 5-Jährige 283 €). 

Auch bei einer Bedürftigkeit nach dem Einkommen darf das Vermögen nicht so hoch sein, 
dass Ihrem Familienhaushalt daraus laufende Entnahmen bzw. Erträge zumutbar sind. 

Nachweise: 

Einkommensbescheinigungen für 
den Monat der Antragstellung 
oder Einkommensteuerbescheide 
(für alle Familienangehörigen) 

Auskunft über Vermögen 

 evangelischen Glaubens 

Sie müssen einer evangelischen Konfession angehören. Andere Konfessionen oder keine 
Konfessionsangehörigkeit führen zum Ausscheiden. 

Nachweis: 

aktuelle Pfarramtsbescheinigung 

 deutsche Staatsangehörigkeit 

Sie müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. 

Nachweis: 

Kopie Personalausweis 


